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Internationale Wochen gegen Rassismus 2026  
Bezirk Bergedorf 
 

Leitfaden für die Beteiligung an der Internationalen Wochen 
gegen Rassismus und Rahmenbedingungen für eine 
mögliche finanzielle Unterstützung 

Stand: Juni 2025 

 
Voraussetzungen für die Aufnahme ins Programm  
der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2026 im Bezirk Bergedorf 
 
Bezug zum Thema der Internationalen Wochen gegen Rassismus 

▪ Das Projekt muss vom 16. bis 29. März 2026 im Rahmen der Internationalen Wochen gegen 
Rassismus im Bezirk Bergedorf, bzw. im Rahmen eines Vor-/Nachprogrammes vom 6. März 
bis 2. April 2026 stattfinden. Das Projekt muss sich thematisch mit Rassismus und damit 
zusammenhängenden Diskriminierungsformen und gesellschaftlichen Prozessen 
auseinandersetzen. 

▪ Das Projekt muss mit den freiheitlich demokratischen Grundwerten vereinbar sein. 

▪ Bereits im Bezirk bestehende Veranstaltungen (regelmäßige Termine, Veranstaltungsreihen), 
die sich thematisch in die Internationale Wochen einbinden lassen, können ins Programm 
aufgenommen werden. 

Wie kann ich mich mit einer eigenen Veranstaltung an den Internationalen Wochen gegen 
Rassismus 2026 beteiligen? 

▪ Die Veranstaltungsidee wird von Ihnen ausgearbeitet und mithilfe des durch die GOS zur 
Verfügung gestellten Veranstaltungsblatts durch die Projektverantwortlichen eingereicht. 
Hier können Sie auch Förderbedarf anmelden. 

▪ Veranstaltungen können auch ohne finanzielle Förderung, dann entsprechend mit eigenen 
Mitteln, durchgeführt und in das gemeinsame Programm aufgenommen werden. In dem Fall 
muss keine Abrechnung erfolgen.  

▪ Das ausgefüllte Veranstaltungsblatt ist bis zum 30.09.2025 an die Gebietsentwicklung für das 
Fördergebiet Zentrum Bergedorf, die GOS, zu schicken. Dies geschieht per Mail an 
bergedorf@gos-mbh.de. Es ist möglich mehrere Veranstaltungen einzureichen. 

▪ Die GOS prüft das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt und vier Personen aus 
Initiativen für Vielfalt, Toleranz und Demokratie. Im Oktober/November wird entschieden, 
welche Vorhaben in das Programm aufgenommen und ggf. finanziell unterstützt werden 
können. Die Entscheidung, ob und wie die Veranstaltung zeitlich in das Programm 
eingebunden und bei Bedarf von finanziellen Mitteln gefördert wird, wird den 
Verantwortlichen bis zum 15.11.2025 mitgeteilt. 
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Wie erfolgen Planung und Umsetzung meiner Veranstaltung? 

▪ Die Planungen können jederzeit begonnen werden. Der Termin für die Veranstaltung muss 
jedoch zuerst im Rahmen des Programms koordiniert werden. Dies erfolgt auf Basis von 
Terminwünschen bis zum 15. November 2025. Sollte es für Buchungen etc. notwendig sein, 
Termine früher festzulegen, sprechen Sie uns an. 

▪ Die Zahlung der bewilligten Gelder erfolgt nach Abschluss und Abrechnung der 
Veranstaltung. Alle Rechnungen und Quittungen sind daher aufzubewahren. In begründeten 
Einzelfällen kann die bewilligte Summe auch teilweise vorgestreckt werden.  

▪ Für die Öffentlichkeitsarbeit für die Internationalen Wochen gegen Rassismus erstellt die 
GOS ein gemeinsames Programmheft und weitere Werbemittel. Hierfür werden bundesweite 
Vorlagen genutzt.  
Die genauen Daten zur Veranstaltung, Fotos und Texte, die im Programmheft erscheinen 
sollen, müssen von den jeweiligen Projektverantwortlichen zugeliefert werden. Die Vorgaben 
zu Texten und Bildern gibt die GOS vor. 

▪ Die Durchführung der Veranstaltung geschieht eigenverantwortlich durch die 
Projektverantwortlichen. 

 

Voraussetzungen für eine finanzielle Unterstützung  
 
Veranstaltungen können auch ohne finanzielle Zuwendung, dann entsprechend mit eigenen Mitteln, 
durchgeführt und im gemeinsamen Programm aufgenommen werden. Falls dies nicht möglich ist, 
kann die Veranstaltung finanziell unterstützt werden.  
 
Förderfähig sind Veranstaltungen, die 

▪ vom 16. – 29. März 2026 im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus im Bezirk 
Bergedorf, bzw. im Rahmen eines Vor-/Nachprogrammes vom 6. März bis 2. April 2026 
stattfinden.  

▪ einen Bezug zu Rassismus und / oder dem aktuellen Thema/Motto der Wochen (bisher noch 
nicht veröffentlicht) haben. 

▪ höchstens 500 € Förderung benötigen. In begründeten Einzelfällen ist eine höhere Förderung 
möglich. 

Gefördert werden 

▪ Zuschüsse für Durchführung von Veranstaltungen wie bspw. Workshops, Fortbildungen, 
Mitmachaktionen, Info- und Diskussionsveranstaltungen, Ausstellungen, Lesungen, 
Aufführungen, Konzerte, Filmvorführungen etc. 

▪ die dafür anfallenden Kosten für Sachmittel 

▪ Mietkosten oder Leihgebühren für benötigtes Material 

▪ die benötigten Honorarmittel für erforderliche professionelle Dienstleistungen (Autor: innen 
für Lesungen, Workshop-Leitende; Technik etc.)  

▪ die Unterbringungs-/Reisekosten für anreisende Honorarkräfte 
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Nicht gefördert werden  

▪ Raumkosten für eigene Räume  

▪ Mietkosten oder Leihgebühren für benötigte Gegenstände im eigenen Eigentum 

▪ Personalkosten für das Organisationsteam  
 
Was muss beachtet werden? 

▪ Veranstaltungen, die im Rahmen der Internationalen Wochen finanziert werden, müssen 
kostenfrei sein oder die Eintritte müssen zur Kostendeckung genutzt werden.  
 

Wer kann eine finanzielle Unterstützung für eine Veranstaltung erhalten? 

▪ Privatpersonen, Gewerbetreibende, Vereine, soziale und kulturelle Einrichtungen, 
Religionsgemeinschaften, Sportvereine, Initiativen, Interessenverbände und Organisationen 
können Veranstaltungen im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus planen. 

▪ Auch staatlich geförderte Einrichtungen oder Träger, wie beispielsweise Kitas und Schulen 
können Veranstaltungen planen. 
 

Wie erfolgt die Abrechnung? 

▪ Die Zahlung der bewilligten Gelder erfolgt nach Abschluss und Abrechnung des Projekts. In 
begründeten Einzelfällen kann die bewilligte Summe auch teilweise vorgestreckt werden.  

▪ Zur finanziellen Abrechnung wird ein Nachweis über die Durchführung der 
Gesamtmaßnahme benötigt, in Form einer Übersichtstabelle sowie allen 
Quittungen/Rechnungen für die gesamten Kosten (in Kopie) sowie ein kurzer Sachbericht mit 
Fotos. Falls die/der Antragstellende die Quittungen nicht selbst unterzeichnet, sind Namen 
und Anschrift des Empfängers/der Empfängerin deutlich und lesbar zu vermerken. 

▪ Im Falle von Eintritten, die als Eigenanteil und damit zur Kostendeckung genutzt werden, 
müssen diese transparent dargestellt werden und in der Abrechnung deutlich erkennbar 
sein. 

▪ Die Abrechnung und der erläuternde Kurzbericht mit Fotos ist spätestens vier Wochen nach 
Durchführung der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2026 (am 4. Mai 2026) bei der 
GOS einzureichen. 

▪ Die zum Zwecke der Dokumentation übermittelten Fotos über die Durchführung der 
geförderten Veranstaltung schließen die Erlaubnis zur Veröffentlichung im Zuge des Berichts 
und der Dokumentation über die Internationalen Wochen gegen Rassismus ein. 

 
 

Gebietsentwicklung Zentrum Bergedorf 
GOS mbH 

Georgsplatz 6, 20099 Hamburg 
Mail: bergedorf@gos-mbh.de   

Telefon: +49 (0)40 593 636 219 

Sprechzeiten 
im Stadtteilbüro, Kupferhof 1, 21029 Hamburg-Bergedorf  

montags 15 – 17 Uhr und mittwochs 10 – 12 Uhr 
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